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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69 Abs1 Z1

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2020/18/0300 E 15. Oktober 2020 RS 2 (hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Das "Erschleichen" eines Bescheides liegt vor, wenn diese Entscheidung in der Art zustande gekommen ist, dass bei der

Behörde von der Partei objektiv unrichtige Angaben von wesentlicher Bedeutung mit Irreführungsabsicht gemacht

wurden und diese Angaben dann dem Bescheid zugrunde gelegt worden sind, wobei die Verschweigung wesentlicher

Umstände dem Vorbringen unrichtiger Angaben gleichzusetzen ist. Dabei muss die Behörde auf die Angaben der

Partei angewiesen sein und eine solche Lage bestehen, dass ihr nicht zugemutet werden kann, von Amts wegen noch

weitere, der Feststellung der Richtigkeit der Angaben dienliche Erhebungen zu pAegen. Wenn es die Behörde (bzw. das

Gericht) verabsäumt, von den ihr im Rahmen der Sachverhaltsermittlung ohne besondere Schwierigkeiten oCen

stehenden Möglichkeiten Gebrauch zu machen, schließt dieser Mangel es aus, auch objektiv unrichtige Parteiangaben

als ein Erschleichen des Bescheides im Sinn des § 69 Abs. 1 Z 1 AVG zu werten (vgl. etwa VwGH 8.6.2006, 2004/01/0470,

mwN). Diese Rechtsprechung ist auch zur Beurteilung des Wiederaufnahmegrundes nach § 32 Abs. 1 Z 1 VwGVG 2014

heranzuziehen (vgl. VwGH 23.2.2016, Ra 2015/01/0116).
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